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Abstellmöglichkeiten von Fahrrädern/Rollern am Bahnhof 
Am Bahnhof Bretten gibt es wieder freie Boxen in denen Fahrräder und 
Motorroller sicher und wetterfest abgestellt werden können. Die vor Jahren 
von der Stadt Bretten beschafften „Minigaragen“ sind abschließbar und 
können bei Frau Strobel/Amt  Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, 
Telefon 07252 / 921-237 gegen eine geringe Gebühr angemietet werden.

Falls auch Sie in Bretten wohnen und einen noch gut erhaltenen 
Sperrmüllgegenstand kostenlos abzugeben bereit sind, rufen Sie uns 
im Bürgerservice Bretten an (Tel. Nr. 921-180, Fax-Nr. 07252/921-188) 
und geben Sie die wichtigsten Daten des Sperrmüllgegenstandes und 
Ihre Telefonnummer durch. 

Die Sperrmüll-Fundgrube
 Kostenlos abzugeben sind:

Anzeigenschluß „Sperrmüll-Fundgrube“ ist Freitag 12 Uhr für die 
Ausgabe der nachfolgenden Woche. 

Aus dem Standesamt
Einträge vom 20.3.2011 - 27.3.2011

Der Frühling ist da!
Die Feld- und Wirtschaftswege werden wieder kontrolliert

Die Feld- und Wirtschaftswege werden somit wieder verstärkt durch den 
Städtischen Gemeindevollzugsdienst kontrolliert. Die Kontrollen werden, 
wie auch im Jahr 2010, insbesondere in den frühen Morgen- und Abend-
stunden durchgeführt. Die Verkehrsteilnehmer, welche unberechtigt diese 
Wege benutzen, haben mit Verwarnungen als rechtliche Konsequenz zu 
rechnen. Dies kostet mindestens 15,00 Euro, kann aber im Einzelfall auch 
teurer werden. 
Ferner ist von dem berechtigten Personenkreis, die dieses Wegenetz be-
fahren dürfen, darauf zu achten, dass mit angemessener Geschwindigkeit 
gefahren wird, zumal viele Wege als Radwege ausgewiesen sind und auch 
Wanderer/ Spaziergänger sie nutzen. 
Das Ordnungsamt bittet alle um gegenseitige Rücksichtnahme!

Antrag 
auf Erteilung einer Parkgenehmigung 

anlässlich des Peter- und Paul Festes 2011

Wie in den vergangenen Jahren ist von Seiten der Stadt Bretten zum 
Peter- und Paul Fest 2010 wiederum vorgesehen, für Berechtigte, die 
über die Festtage nicht zu Ihren Garagen, Grundstücken usw. zufah-
ren können, Parkgenehmigungen in begrenzter Anzahl auszugeben. 
Der nachstehende Antrag ist daher bis spätestens 6.6.2011 bei der 
Straßenverkehrsbehörde Bretten (Herr Kleinhans; Tel. 921 – 320)  
Untere Kirchgasse 9, 75015 Bretten abzugeben. 
Selbstverständlich können auch bei Herrn Kleinhans im Rathaus / 
Zi. 221 Anträge gestellt werden. Die jeweiligen Antragssteller werden 
gebeten, ab 16.06.2011 bei der Straßenverkehrsbehörde nachzufragen, 
inwieweit Ihrem Antrag stattgegeben wurde.

Name 

Anschrift

Grund

Anzahl der nicht mehr befahrbaren Parkstände:

Öffentliche Bekanntmachung
Inkrafttreten des Bebauungsplanes „Wössinger Weg, Abschnitt I“ 

mit örtlichen Bauvor-schriften, Gemarkung Rinklingen
Der Gemeinderat der Stadt Bretten hat in seiner Sitzung vom 22.03.2011 
den Bebauungsplan „Wössinger Weg, Abschnitt I“ mit örtlichen Bauvor-
schriften, Gemarkung Rinklingen, gem. § 10 BauGB, § 74 LBO und § 4 
GemO als Satzung beschlossen.
Der Bebauungsplan, seine Begründung einschl. Umweltbericht sowie die 
zusammenfassende Er-klärung gem. § 10 Abs. 4 BauGB können beim Amt 
Stadtentwicklung und Baurecht, Untere Kirch-gasse 9, 75015 Bretten, 
während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. Jedermann kann 
den Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften, seine Begründung 
einschl. Umweltbericht und die zusammenfassende Erklärung einsehen 
und über seinen/ihren Inhalt Auskunft verlangen.
Gem. § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich,
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes mit 
örtlichen Bauvorschriften und des Flächennutzungsplanes und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung geltend gemacht worden sind.
Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist 
darzulegen.
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für Baden-Württemberg in der aktuellen Fassung oder 
aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschrif-ten ist nach § 4 Abs. 
4 GemO in dem dort bezeichneten Umfang unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung geltend 
gemacht worden ist.
Die Verletzungen sind schriftlich gegenüber der Stadt Bretten geltend 
zu machen.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über 
die fristgerechte Gel-tendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche 
für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch den Bebauungsplan 
mit örtlichen Bauvorschriften und über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen wird hingewiesen.
Der o.a. Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften treten mit 
dieser Bekanntmachung in Kraft.
Bretten, 31.03.2011
Bürgermeisteramt
Wolff, Oberbürgermeister

Wer will nicht 
ins neue Einwohnerbuch 2011/2012

Widerspruchsfrist endet am Freitag, den 29.04.2011
Der KGM-Verlag GmbH in Karlsruhe bereitet die Neuauflage des Ein-
wohnerbuches Bretten vor. Hierzu werden dem Verlag aus dem Meldere-
gister der Stadt Bretten die Vor- und Familiennamen, akad. Grade und 
Anschriften aller volljährigen Einwohner (Stichtag: 29.04.2011) übermittelt. 
Nach § 34 Abs. 4 des Meldegesetzes Baden-Württemberg vom 23.02.1996 
(GBl. S. 269) kann jeder Betroffene verlangen, dass die Veröffentlichung 
unterbleibt. 
Die Frist für die Ausübung des Widerspruchsrechts endet am 
29.04.2011. Wer von diesem Recht Gebrauch machen will, wird gebeten, 
dies dem Bürgerservice Bretten, Untere Kirchgasse 9, schriftlich vor Fri-
stablauf mitzuteilen. Die Einwände, die nach der genannten Frist erhoben 
werden, können nicht mehr berücksichtigt werden. Wurde bereits in den 
vergangenen Jahren die Streichung beantragt und nicht widerrufen, muss 
diese nicht erneuert werden. Sollte jedoch ein Eintrag erfolgen, obwohl in 
den vergangenen Jahren die Nichtaufnahme beantragt wurde, muss dies 
beim Bürgerservice angezeigt werden. 
Öffnungszeiten des Bürgerservices: Mo - Mi  von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr, 
Do von 7.30 Uhr bis 18.00 Uhr, Fr. von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr, Tel.Nr.:  
07252 / 921-180, Tel.Fax: 07252 / 921 188

Geburten:

17.03.2011  Leana Sophie Peitzmeier, weiblich
 Sandra Christel Peitzmeier geb. Sitsch und Tobias Peitz-

meier, Promenadenweg 4, 75015 Bretten

Sterbefälle:

18.03.2011  Frieda Ruth Betz geb. Böckle, Hauptstraße 50, 75015 
Bretten, 88 Jahre

22.03.2011 Heinrich Hermann Schöntag, Eppinger Str. 12, 75015 
Bretten, 84 Jahre

24.03.2011  Elsbeth Brigitte Frieda Bickel, Hauptstr. 5, 75015 Bret-
ten, 91 Jahre

Diamantene Hochzeit
Das Fest der Diamantenen Hochzeit feiern heute, Donnerstag, 31. 
März 2011 die Eheleute Antonia und Otto Martin in der Fürthstraße 
8 in Neibsheim. Das Amtsblatt gratuliert herzlich!

Zahlung der ersten Rate 
der Abfallgebühren fällig

Im Februar haben alle Gebührenzahler vom Abfallwirtschaftsbetrieb 
des Landkreises einen Gebührenbescheid erhalten, mit dem die beiden 
Vorauszahlungen für die im Jahr 2011 fälligen Abfallgebühren sowie die 
Schlussabrechnung der Abfallgebühren des Jahres 2010 berechnet wurden. 
Der erste Teilbetrag ist zwischenzeitlich zur Zahlung fällig geworden, den 
die meisten Haushaltskunden zwischenzeitlich auch pünktlich bezahlt 
haben. Bei einigen Kunden steht die Zahlung jedoch immer noch aus. 
Der Abfallwirtschaftsbetrieb erinnert deshalb an die Zahlung und weist 
darauf hin, dass säumige Zahler ansonsten Mahnungen mit Säumniszu-
schlägen und Mahngebühren erhalten, was zu weiteren Kosten führt. Wer 
Mahnungen vermeiden möchte, kann dem Landkreis auch eine Einzugser-
mächtigung erteilen. Die fälligen Abfallgebühren werden dann fristgerecht 
vom Konto abgebucht. Das Formular ist beim Abfallwirtschaftsbetrieb 
erhältlich oder kann im Internet unter www.awb-landkreis-karlsruhe.de 
heruntergeladen werden. 
Für Fragen zum Abfallgebührenbescheid steht das Team des Abfall-
wirtschaftsbetriebes telefonisch unter 0180 2 9820 20 zur den üblichen 
Geschäftszeiten zur Verfügung. 

Küchenzeile ca. 280 cm breit, Arbeitsplatte 60 cm, beige mit Kühl-
schrank, Herd Ceranplatte, Dunstabzugshaube, Edelstahlspüle, 
Hänge- und Unterschränke, Tele: 8254

1 Komposter grau, Plastik, benutzt, ca. 100 l Fassungsvermögen, 
Tele: 87778 (nur Di. und Do.)

Freiwilliges Soziales Jahr und Bundes-
freiwilligendienst beim Landkreis 

Beim Landkreis Karlsruhe sind zum 1. September 2011 für die Dauer 
von einem Jahr mehrere Stellen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) und 
BundesFreiwilligenDienst (BFD) in den Schulen für Geistigbehinderte 
in Bruchsal, Ettlingen, Karlsruhe-Neureut und Oberderdingen, im Son-
derschulkindergarten Forst sowie in der Schule für Körperbehinderte in 
Karlsbad-Langensteinbach mit den Außenstellen in Karlsruhe, Kronau 
und Rastatt zu besetzen. Zu den Aufgaben gehören die Betreuung von 
Kindern mit Behinderungen und die Unterstützung der Mitarbeiter/
innen in der Einsatzstelle. 
Das FSJ ist ein Angebot für junge Menschen bis 26 Jahre, die zwischen 
Schule und Ausbildung oder Studium im sozialen Bereich arbeiten wol-
len und ihre Neigung und Eignung für einen sozialen Beruf überprüfen 
möchten. In vielen sozialen Studiengängen kann das FSJ als Praktikum 
oder Wartezeit anerkannt werden. Weitere Informationen sind unter www.
landratsamt-karlsruhe.de in der Rubrik Aktuell/Stellenbörse/Stichwort 
-Ausbildungsberufe- zu finden. 
Der BFD ersetzt künftig den Zivildienst und ist ein Angebot für Frauen 
und Männer die sozial tätig werden wollen. Eine Altersbegrenzung besteht 
nicht. Es wird ein Taschengeld bezahlt, zusätzlich werden die Sozialversi-
cherungsbeiträge übernommen. Der BFD soll als Bildungsangebot ausge-
staltet werden, weshalb die Freiwilligen verschiedene Seminare besuchen.
Bewerbungen sind an das Personal- und Organisationsamt, Beiertheimer 
Allee 2, 76137 Karlsruhe zu richten. 
Für Fragen steht Frau Coblenz unter Tel.: 0721/936-6462 zur Verfügung. 
Interessenten können sich auch gerne direkt an die Schulen wenden: 
Ludwig-Guttmann-Schule, Guttmannstr. 8, 76307 Karlsbad-Langenstein-
bach, Tel.: 07202/93260. Karl-Berberich-Schule, Forster Str. 10, 76646 
Bruchsal, Tel.: 07251/91690. Gartenschule, Odertalweg 3, 76275 Ettlingen, 
Tel.: 07243/13138. Astrid-Lindgren-Schule, Josefstr. 3, 76694 Forst, Tel.: 
07251/917214. Hardtwaldschule, Moldaustr. 37, 76149 Karlsruhe-Neureut, 
Tel.: 0721/663280. Eduard-Spranger-Schule, Dr. Friedrich-Schmitt-Str. 22, 
75038 Oberderdingen, Tel.: 07045/200910.

Basketball kommt nach Bretten
BG Karlsruhe am 4. April 2011 im Zuge der Regio-Tour zu Gast 

in der Melanchtonstadt • Stadtwette für guten Zweck
Der Basketball Pro-A-Ligist BG Karlsruhe ist am Montag, dem 04.04. nach 
dem Auswärtsspiel in Cuxhaven zu Gast in Bretten. 
Das Konzept der Regio-Tour wird seit mehreren Jahren erfolgreich 
praktiziert: Die Profis und sportlich Verantwortlichen der BG besuchen 
verschiedene Schulen am Ort und geben dort eine Basketballschulunter-
richtsstunde. Am Ende gibt es für die Schüler noch Autogramme und 
Eintrittskarten für das Heimspiel gegen die Paderborner. Dieses Spiel am 
09.04. wird der Stadt Bretten als Gastgeber gewidmet. Das Mittagessen 
nimmt die Mannschaft dank der freundlichen Unterstützung durch einen 
Brettener Gastronomen am Gottesackertor ein. 
Nach der Mahlzeit geht es weiter an den Brettener Marktplatz, wo ab 14:30 
Uhr die beliebte Stadtwette steigt. Die Stadt Bretten wird vertreten durch 
den Bürgermeister Willi Leonhardt und den Center des TV Bretten Toni 
Nogara. Die Stadtwette wird bei jedem Regio-Tour-Halt der BG durchge-
führt und bringt 500,-€ Wetteinsatz durch Sponsoren. Der Wetteinsatz 
geht in diesem Fall an die Familie aus Bretten-Bauerbach, die am 9. März 
dieses Jahres bei einem Brand ihr Haus verloren hat.
Die Wette wird so angelegt sein, dass sie sich mit Bretten nahen Themen 
befasst, allen Beteiligten Spaß macht und Passanten gut unterhält. Vor 
dieser Wette wird die BG Karlsruhe eine eigene App für iphones vor-
stellen. Der Bereichsleiter Marketing der PSD-Bank Karlsruhe-Neustadt 
e.G. Holger Morlock sagt: „Als langjähriger Sponsor der BG Karlsruhe 
begleiten wir auch diese bei der Umsetzung neuer digitaler Kommunikati-
onsmedien. Deshalb haben wir gemeinsam mit der BG Karlsruhe die BG 
App entwickelt und sind überzeugt hier eine Kommunikationsplattform 
für alle Fans der BG bereit stellen zu können.“

Öffnungszeiten Wertstoffhöfe
in Bretten:   Mittwoch  13.00 – 18.00 Uhr
Bauschuttdeponie   (Okt. bis März 17.00 Uhr)
Straße nach Stein (K 3567)  Sa.  09.00 – 13.00 Uhr
in Bauerbach:  Sa.  10.00 – 13.00 Uhr, Erddeponie „Im Loch“, Zufahrt 
Straße nach Flehingen (K 3506)
Privathaushalte können kostenlos anliefern: Karton, Papier, Altholz (bis 
2 m ohne Glas und Spiegel), Metall, Elektrokleingeräte, Energiesparlam-
pen, Leuchtstoffröhren, Batterien (keine Autobatterien), Bauschutt zur 
Verwertung, Styropor.

Grünabfallsammelplätze
Öffnungszeiten Hetzelbaumhöfe erweitert

Die zunächst aufgrund der der Übernahme durch den Landkreis redu-
zierten Öffnungszeiten des Grünabfallsammelplatzes, wurden durch 
Gemeinderatsbeschluss um die Öffnungszeiten am Freitag erweitert.
Öffnungszeiten Hetzelbaumhöfe neu: Mittwoch 13.00 - 18.00 Uhr, 
Freitag 13.00 - 18.00 Uhr, Samstag 10.00 - 18.00 Uhr, Freitag und Samstag 
in der Zeit Oktober - März bis 17.00 Uhr. 
Büchig, Gewann „Pfuhlwiesen“  
Fr. 14.00 – 17.00 Uhr, Sa. 10.00 – 14.00 Uhr
Angenommen werden holzige, krautige, grasige Grünabfälle (getrennt nach 
Fraktion), (Baum- und Strauchreisig bis zu einem Durchmesser von 15 cm)
Nicht angenommen werden: z.B. Baumwurzeln, behandelte wie unbehan-
delte Holzteile, feuerbrandbefallenes Schnittgut 

Altersjubilare im April
Stand: 30.03.2011

Kernstadt:
07.04. Margareta Peter, Goetheweg 34, 82 Jahre
11.04. Barbara Hausner, Goetheweg 41, 84 Jahre
15.04. Frieda Sauer, Hohkreuzstr. 9, 90 Jahre 
16.04. Erika Else Sauer, Am Hagdorn 57, 89 Jahre
16.04. Rosa Spiegelberger, Apothekergasse 6, 88 Jahre
18.04. Elisabeth Bender, Otto-Hahn-Str. 27/2, 100 Jahre 
19.04. Maria Keller, Luisenstr. 8, 82 Jahre
20.04. Erna Steinhilper, Bertholdstr. 38, 87 Jahre
22.04. Edmund Hunzinger, Am Husarenbaum 22, 82 Jahre
22.04. Hermine Glier, Goetheweg 32, 80 Jahre
22.04. Ellinor Stezenbach, Nebeniusweg 2, 80 Jahre
25.04. Anneliese Franck, Hohkreuzstr. 10, 88 Jahre
26.04. Lore Kocher, Hebelweg 20, 86 Jahre
28.04. Bruno Werner Reisert, Scheffelweg 41, 83 Jahre
29.04. Elsa Gugenmus, Hirschstr. 8, 95 Jahre 
29.04. Gotthilf Braun, Buchenweg 11, 81 Jahre
Stadtteil Bauerbach:
04.04. Edith Stäb, Fröbelstr. 8, 82 Jahre
17.04. Rosa Weber, Quellenstr. 7, 82 Jahre
28.04. Reinhold Göpferich, Amselstr. 4, 81 Jahre
29.04. Bertold Schneider, Industriestr. 1, 86 Jahre
Stadtteil Büchig:
14.04. Josef Göpferich, Frühlingstr. 30, 82 Jahre
23.04. Rosa Dörr, Alemannenstr. 8, 81 Jahre
26.04. Josefa Braun, Hügellandstr. 51, 80 Jahre
Stadtteil Diedelsheim:
10.04. Anton Koch, Frontalstr. 8, 83 Jahre
11.04. Irma Dittes, Schwandorfstr. 83, 80 Jahre
16.04. Ilse Gerber, Wilhelmshöhe 6, 82 Jahre
17.04. Albert Mlakar, Mozartstr. 14, 83 Jahre
Stadtteil Neibsheim:
13.04. Werner Merz, Talbachstr. 99,  81 Jahre
18.04. Alfred Weigel, Fürthstr. 2, 86 Jahre
22.04. Klara Gerweck, Bannwaldstr. 5, 87 Jahre
28.04. Maria Rybarczyk, Junkerstr. 20, 81 Jahre
Stadtteil Rinklingen:
02.04. Elsa Rätz, Sprantaler Str. 8, 80 Jahre
10.04. Leopold Büchler, Diedelsheimer Str. 3, 84 Jahre
24.04. Maria De Haro, In der Au 8, 87 Jahre
Stadtteil Ruit:
04.04. Gerhard Kraus, Knittlinger Str. 21, 82 Jahre 
25.04. Maria Servai, Am Hohlebaum 28, 83 Jahre


